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1. Ziel und Zweck  
 

In dieser Verfahrensanweisung wird die Durchführung und Überwachung der 
Weiterbildung der im Freiwilligen Sozialen Jahr tätigen Mitarbeiter im Rettungsdienst 
geregelt. 
 

2. Geltungs- und Verantwortungsbereich 
 

Diese Verfahrensanweisung gilt für Mitarbeiter im Freiwilligen Sozialen Jahr im 
Rettungsdienst/Krankentransport. Verantwortlich für die Durchführung und 
Einhaltung sind die Lehrrettungsassistenten. Verantwortlich für die Einhaltung ist der 
Rettungsdienstleiter. 
 

3. Beschreibung 
 

Bevor die Mitarbeiter im FSJ als Rettungssanitäter auf einem RTW/MZF oder KTW 
eingesetzt werden können müssen sie im Rahmen ihrer Ausbildung ein 4 wöchiges 
Praktikum als 3. Besatzungsmitglied auf einem RTW absolvieren. Die Einweisung 
erfolgt durch die hauptamtlichen Mitarbeiter und ist im Begleitheft der Ausbildung zu 
dokumentieren. Während des Praktikums erhalten sie einen Einblick in die Praxis 
und werden mit den Arbeitsweisen und der Ausstattung des DRK Kreisverbandes 
Rettungsdienst vertraut gemacht. Nach dem Praktikum absolvieren sie die Prüfung 
zum Rettungssanitäter. Danach können sie als 2. Besatzungsmitglied auf einem 
Rettungsmittel eingesetzt werden. 
 

 

4. Mitgeltende Unterlagen 
 

 Hessisches Rettungsdienstgesetz (HRDG) 

 Terminplanung der RDL 
 
 
 

5. Qualitätsaufzeichnung 
 

 Teilnehmerliste 

 Themenliste/Lehrplan 

 Begleitheft zur Ausbildung / Praktikum 
 


